
Das Amtsblatt erscheint mindestens einmal wöchentlich und ist bei folgenden Einrichtungen der Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein erhältlich: Bürgerservice im Rathaus mit 

den Außenstellen Oggersheim, Oppau und Achtmorgenstraße 9, sowie in den Büros der Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher; darüber hinaus wird das Amtsblatt im Internet auf 

www.ludwigshafen.de veröffentlicht. 
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Gem. § 28 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt 

durch Artikel 5 des Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1385) geändert worden ist i.V.m. § 22 

der Zwölften Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (12. CoBeLVO) vom 30. Oktober 

2020, zuletzt geändert durch die Erste Landesverordnung zur Änderung der Zwölften Corona-

Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz vom 6. November 2020 i.V.m. § 2 der 

Landesverordnung zur Durchführung des Infektionsschutzgesetzes (IfSGDV) vom 10. März 2010 

(GVBl. 2010, 55), zuletzt geändert durch § 7 des Gesetzes vom 15.10.2012 (GVBl. S. 341), erlässt 

die Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein in Abstimmung mit den zuständigen Landesbehörden 

folgende 

Allgemeinverfügung  

 

Die Stadt Ludwigshafen am Rhein ist nach den im Betreff genannten Rechtsvorschriften 

zuständige Behörde und gibt bekannt, dass: 

1. 

Die Allgemeinverfügung der Stadt Ludwigshafen am Rhein zu weiteren kontaktreduzierenden 

Maßnahmen aufgrund des Aufkommens von SARS-CoV-2 -Infektionen in Rheinland-Pfalz vom 22. 

Oktober 2020 (Amtsblatt 76/2020 vom 22. März 2020) wird mit Ablauf des 22. November 2020 

aufgehoben. 

2. 

Abweichend von § 1 Abs. 2 Satz 1 der 12. CoBeLVO gilt im Bereich folgender öffentlicher Straßen 

und Plätze im Freien die Verpflichtung, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen: 

Prinzregentenstraße, Bismarckstraße, Ludwigstraße, Rathausplatz, Ludwigsplatz, Schulstraße 

(zwischen Bismarckstraße und Ludwigsplatz), Bahnhofstraße (zwischen Berliner Straße und 

Rheingalerie), Kaiser-Wilhelm-Straße (zwischen Bismarckstraße und Zollhofstraße), Wredestraße 

(zwischen Bismarckstraße und Lichtenbergerstraße), Carl-Wurster-Platz, Berliner Platz und 

Mundenheimer Straße (zwischen Yorckstraße und Pfalzgrafenstraße). Der räumliche 

Geltungsbereich ergibt sich aus dem beigefügten Lageplan. 

 

http://www.ludwigshafen.de/buergernah/rathaus/amtsblatt/


3. 

Abweichend und ergänzend zu den derzeitigen Regelungen in der 12. CoBeLVO die Gastronomie 

betreffend, werden die Öffnungszeiten der gastronomischen Einrichtungen im Sinne von § 7 Abs. 1 

der 12. CoBeLVO für Abhol-, Liefer-und Bringdienste sowie für Straßenverkauf und Ab-Hof-

Verkauf an jedem Wochentag auf den Zeitraum von 06.00 Uhr bis 23.00 Uhr begrenzt. 

4. 

Gaststätten im Sinne des Gaststättengesetzes (GastG), insbesondere Restaurants, Kneipen, 

Schank- und Speisewirtschaften, Straußwirtschaften, Bars, Mensen, Kantinen, Hotelrestaurants 

und -bars, Eisdielen und Eiscafés sowie Verkaufsstätten und ähnlichen Einrichtungen, 

insbesondere Tankstellen, Kiosken, Einzelhandelsgeschäften und Supermärkten ist es an jedem 

Wochentag untersagt, in der Zeit zwischen 23:00 Uhr und 06:00 Uhr alkoholhaltige Getränke zum 

Außer-Haus-Verzehr abzugeben. Dies gilt auch für den Betrieb von erlaubnisbedürftigem 

Gaststättengewerbe, welches gemäß § 12 GastG aus besonderem Anlass unter erleichterten 

Voraussetzungen vorübergehend auf Widerruf gestattet wurde. 

5. 

Die übrigen Regelungen der 12. CoBeLVO sowie weitergehende Regelungen in 

Hygienekonzepten (§ 1 Abs. 9 der 12. CoBeLVO) bleiben unberührt. 

6. 

Diese Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben (§ 1 

Absatz 1 Landesverwaltungsverfahrensgesetz – LVwVfG – in Verbindung mit § 41 Absatz 4 Satz 4 

Verwaltungsverfahrensgesetz – VwVfG) und tritt ab 23. November 2020 in Kraft. Sie gilt zunächst 

bis zum 20. Dezember 2020. 

7. 

Auf die Bußgeldvorschrift des § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG sowie die Strafvorschrift des § 74 IfSG wird 

hingewiesen. Nach § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG handelt ordnungswidrig, wer einer vollziehbaren 

Anordnung nach § 28 Absatz 1 Satz 1 oder Satz 2 IfSG zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit 

kann gemäß § 73 Abs. 2 IfSG mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro geahndet werden. 

8. 

Der vollständige Text der Allgemeinverfügung mit Begründung kann im Bereich Öffentliche 

Ordnung, Stadthaus Bismarckstraße 29, 67059 Ludwigshafen zu den üblichen Öffnungszeiten 

sowie auf der Homepage der Stadt Ludwigshafen am Rhein eingesehen werden. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach öffentlicher Bekanntgabe 

schriftlich, zur Niederschrift oder in elektronischer Form Widerspruch bei der Stadt Ludwigshafen 

am Rhein, Rathausplatz 20, 67059 Ludwigshafen am Rhein erhoben werden.  

Zur Niederschrift kann der Widerspruch bei der Geschäftsstelle des Stadtrechtsausschusses im 

Postgebäude, Rathausplatz 17, 4. Obergeschoss, Zimmer 46, 67059 Ludwigshafen am Rhein 

erhoben werden.  

Bei der virtuellen Poststelle Stadt.Ludwigshafen@poststelle.rlp.de kann der Widerspruch per E-

Mail erhoben werden, sofern diese mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem 

Vertrauensdienstegesetz versehen ist. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass ein Widerspruch 

per E-Mail ohne qualifizierte elektronische Signatur unzulässig ist.  



Der Widerspruch gegen diese Allgemeinverfügung hat gemäß § 16 Abs. 8 IfSG keine 

aufschiebende Wirkung. Auf Antrag kann das Verwaltungsgericht in 67433 Neustadt an der 

Weinstraße, Robert-Stolz-Straße 20, gemäß § 80 Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) die 

aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise anordnen. Dieser Antrag ist schon vor Erlass einer 

Entscheidung des Stadtrechtsausschusses zulässig. Er wäre gegen die Stadt Ludwigshafen am 

Rhein, vertreten durch die Oberbürgermeisterin, zu richten. Er müsste den Antragsteller und den 

Antragsgegner sowie den Streitgegenstand bezeichnen. Die zu einer Begründung dienenden 

Tatsachen und Beweismittel sollten angegeben werden. Diese Allgemeinverfügung sollte in 

Abschrift beigefügt werden.  

Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein  

Bereich Öffentliche Ordnung  

In Vertretung 

gez. Sebastian  

Stv. Bereichsleiter 

 

  



 

Anlage zu Punkt 2 der Allgemeinverfügung 

 

 

 

Ausschreibungen der Stadt Ludwigshafen 

Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Ludwigshafen finden Sie ab sofort unter 

www.auftragsboerse.de. 

Dort können Sie alle Ausschreibungsunterlagen kostenlos abrufen! 

Es ist Ziel der Stadt Ludwigshafen die Umsetzung der elektronischen Vergabe weiter zu stärken. 

Um die Vergabevorgänge zwischen Auftraggeber und Bietern möglichst einfach und effizient zu 

gestalten, hat sich die Stadt Ludwigshafen der neuen und optimierten E-Vergabeplattform der 

Metropolregion Rhein-Neckar angeschlossen. 

http://www.auftragsboerse.de/

